
Das wichtigste Instrument der neuen Verordnung ist eine rechtsverbindliche „Liste invasiver gebietsfremder 
Arten von unionsweiter Bedeutung“, die für die gelisteten Arten ein Verbot von Einfuhr, Haltung, Zucht, 
Transport, Erwerb, Verwendung, Tausch und Freisetzung festlegt.

Insgesamt wurden bisher 88 invasive Pflanzen- und Tierarten aufgenommen. Hierunter befinden sich einige 
invasive Arten, die schon seit langem in Deutschland wild lebend vorkommen.

Durch die bis heute anhaltende Neuetablierung und Ausbreitung gebietsfremder Arten entsteht 
Handlungsbedarf für den Naturschutz. Das Auftauchen in neuen Gebieten ist jedoch nicht immer ein Grund 
zur Besorgnis. Einige gebietsfremde Arten können aber invasiv werden und erhebliche nachteilige Folgen für 
Natur, Mensch und Wirtschaft haben, die verhindert werden sollten.

Nach derzeitigem Planungsstand sollen mögliche weitere Aktualisierungen der Unionsliste in zweijährigem 
Abstand erfolgen.

Beschränkungen

Die auf der Unionsliste geführten invasiven Arten dürfen gemäß Art. 7 Abs. 1 nicht vorsätzlich

a) in das Gebiet der Union verbracht werden, auch nicht zur Durchfuhr unter zollamtlicher 
Überwachung;

b) gehalten werden, auch nicht in Haltung unter Verschluss;
c) gezüchtet werden, auch nicht in Haltung unter Verschluss;
d) in die, aus der und innerhalb der Union befördert werden;
e) in den Verkehr gebracht werden;
f) verwendet oder getauscht werden;
g) zur Fortpflanzung, Aufzucht oder Veredelung gebracht werden, auch nicht in Haltung unter 

Verschluss, oder
h) in die Umwelt freigesetzt werden.

Die meisten der 48 in Deutschland nachgewiesenen invasiven Arten gelten heute schon in mehreren 
Bundesländern als etabliert, teilweise haben sich die Arten bereits großräumig ausgebreitet. Elf invasive Arten 
kommen aktuell in allen Bundesländern vor: Der Götterbaum, die Schmalblättrige Wasserpest, der 
Riesenbärenklau, das Drüsige Springkraut, der Kamberkrebs, der Sonnenbarsch, der Marderhund, der 
Waschbär, der Bisam, die Nutria und die Nilgans.



Überblick zu den invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste   ohne wild lebenden Nachweis

Überblick zu den invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste   mit wild lebendem Nachweis


